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Beiträge zur indischen Rechtsgeschichte. 

Yon 

.r. Jolly. 

1 . D i e E n t s t e h u n g d e s K a s t e n w e s e n s. 

Die in der einheimischen Litteratur vorliegenden Angaben und 
,-orschriften übe1· das indische Ständewesen sind bekanntlich mit 
grosser Yorsicht aufzunehmen. Am deutlichsten trägt das System 
der :\Iischkasten (sa~nl~ara;jati) den Stempel der Künstlichkeit an 
der Stirn. L'explication des castes melees n'a jamais pu faire illusiou 
,\ personne , sagt Senart in seinem kürzlich erschienenen schönen 
'\Yerk über das Kastenwesen. 1) Es verdient Erwähnung dass selbst 
ein indischer Gelehrter, der sonst die Richtigkeit der traditionellen 
Ang,iben nicht in Zweifel zieht, über die }Iischhsten seinen Spott 
ergiessP) 'A child of twelve would hardly accept it as true, if 
he was tolc1, that the medical profession of Modern Europe for 
instance has sprung from a valiant knight of the Middle Ages who 
once took a fancy to a barber's pretty maiden . . . . Strange, 
ric1iculous, childish as such a theory is, it has been scrupulously 
adherec1 to in India by Manu and all the other legal writers, and 
obtains credence to the present day.' Auch das caturvar~iya ist 
meistens nur als ein ideales Schema anerkannt worden, unter be
sonderer Hervorhebung 4es unbestimmten Charakters der Be
zeichnungen Yaisya und Sudra, unter denen keine geschlossenen 
Stünde Yerstanden werden könnten. 3) 

Dagegen besteht noch grosse Unklarheit über die Entstehung 
der modernen Kasten und ihr Verhältniss zu den var~a und den 
Mischkasten der alten Litteratur, und es ist als sehr zeitgemäss zu 
begrüssen dass Senart im Anschluss an die neueren englischen 
Arbeiten über das heutige Kastenwesen diese wichtige Frage in 
seinem ,orliegenden Vv erk, das aus drei 1894 in der Revue deb 
dem: }Iondes erschienenen Artikeln hervorgegangen ist, einer er
neuten sorgfältigen Untersuchung unterzogen hat. 

1) Les Castes dans l'Inde. Paris 189G. 
:?) R. C. Dutt, A History of Civilization in Ancient India 2, 71. 
il) Ygl. z. B. L. v. Schröder. Indiens Literatur und Cultur 152 ff., 41U. 

Aus: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 50 (1896), S. 507-518 
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Nachdem S. in dem ersten Theile seines Vi erkes, ,Le preseut," 
eine knapp gehaltene, treffende Charakteristik des heutigen Kasten
wesens gegeben hat, zeigt er in dem zweiten Theil, .Le passe," zunächst 
dass die Organisation der var'(la_ wie sie uns aus den dharmn.ef,7sfrn 
und den beiden Epen entgegentritt, ein ganz ähnliches Bild darbietet . 
. Jeder vanyct hat seinen bestimmten Kreis von Beschäftigungen, den 
er nicht überschreiten darf. Eine rechte Ehe kann nur mit einer 
ebenbürtigen Frau geschlossen werden; nur sie kann ihrem Gatten 
ebenbürtige Kinder schenken, während der mit einer Gattin aus 
niedrigerem Stande erzeugte Sohn in den Stand seiner Mutter 
hinabsinkt. und bei der Theilung des väterlichen Erbes stark be
nachtheiligt wird. Auch die Kinderhochzeiten werden schon sanctio
nirt, die Wittwenehen schon verboten. Ein weiteres Ehehinderniss 
bildet das Bestehen einer näheren Verwandtschaft, besonders Gleich
heit des gotra, zwischen Braut und Bräutigam. Die Speiseverbote 
~incl sehr weitgehend, der Genuss geistiger Getränke gilt als Tod
Hiinde. Nicht minder streng sind die Reinhaltungsvorschriften. 
jede Berührung mit einem Manne aus niedrigerem Stande ist sorg
fä,ltig zu meiden. Den Sündigen trifft Ausstossung, doch giebt es 
eine ganze Stufenleiter von religiösen Bussen und Sühnungen, durch 
deren Vollziehung man die Wiederaufnahme in die Genossenschaft 
erreichen kann. Alle diese charakteristischen Züge haben die alten 
va1·tia mit den Kasten der Gegenwart gemein, wie ja auch die 
bevorzugte Stellung der Brahmanen sich durchaus erhalten hat. 
Aber es besteht ein fundamentaler Unterschied, der ungeheure 
Contrast zwischen der Vierzahl der varna. neben denen nur noch 
von barbarischen oder verachteten Stäm~nen die Rede ist, und der 
unabsehbaren :l\'Ienge der modernen Kasten. Freilich bildet die 
Existenz jener verachteten Kasten einen seltsamen Beleg zu der 
Behauptung der Rechtsbücher (M. 10, 4) dass es einen fünften 
var'(la überhaupt nicht gebe, um so mehr als der Ursprung jener 
ausdrücklich als unzählig bezeichneten (Vi. 16, 7) Kasten aus dem 
oben charakterisirten Princip der sündhaften Ständemischung her
geleitet wird und eine ähnliche Erklärungsweise die Dravidier, 
Perser, Griechen, Chinesen u. a. kriegerische Völker des In- und 
Auslandes aus entarteten K~atriyas, andere Stämme und Kasten 
aus legitimen, aber durch Vernachlässigung ihrer religiösen Pflichten 
zu Vrätyas herabgernnkenen Nachkommen der drei höheren vm·iw 
hervorgehen lässt. Und wie die Mischkastentheorie, so ist auch 
das System des caturvarr:iya voll von Widersprüchen und Un
möglichkeiten. Jeder Stand hat, seinen bestimmten Pflichtenkreis, 
aber der äpaddharma gestattet ihm auch zu den Beschäftigungen 
des nächsten Standes oder noch tiefer hinabzusteigen. Die langen 
Verzeichnisse de1jenigen Brahmanen, die man nicht zu einem Toten
mahle einladen darf, zeigen dass dieser Berufswechsel nicht nur 
,in :Nothzeiten" vorkam, da darin z. B. Diebe, Fleischer, Diener. 
Schauspieler, Sänger neben einer }Ienge minder bedenklicher Be-



Jolly, Beiträge zur indischen Rechtsgeschichte. i'i09 

rufe als et'l>a~ ganz Gewöhnliches genannt werden. S. hätte hier 
auch auf Stellen wie M. 8, 102 hinweisen können, wo ,on der 
Y ernehmung yon Brahmanen, die Kuhhirten, Kaufleute, Handwerker, 
Schauspieler, Diener oder Wucherer sind, als Zeugen die Rede ist. 
Man sieht dass die Erwerbsarten der Brahmanen schon damals ganz 
ebenso mannigfaltig waren wie heutzutage. Ebe~1so wenig als die 
Brahmanen nur Priester waren , bildeten die Sudras eine reine 
Sclavenhorde. Ich möchte hier auf einen 'l'ext hinweisen. den Dutt 
(a. a. 0. 3, 21t5) als Beweis dafür anführt dass in der Zeit die 
er als .Paurnnik Period" bezeichnet, die jetzigen Goälas (Gwäls) 
lfnd Näpits (Hirten und Barbiere) sich schon von den eigentlichen 
Sudras differenzirt hatten und auf dem Wege waren eine besondere 
Kaste zu bilden. Dutt citirt diesen Text aus der späten Smrti 
des Paräsara (1 L 20 ff.). Der Anfang desselben findet sich aber 
ebenso schon }L 4, 253, Vi. 57, 16 und in Prosa ,Gant. 17, 6 und 
zeigt deutlich dass schon diese alten Autoren ,Sudra" als einen 
Gattungsnamen betrachteten, unter dem sie Hirten, Barbiere. Acker
knechte u. a. Leute niedrigen Standes neben den eigentlichen Sclaven 
(dasa) zusammenfassten. Paräsara hat dann nach der l\li8chk,isten
theorie besondere Stammbäume für jene Unterarten der Sudras 
erfunden. indem er z. B. die Hirten als die Nachkommen eines 
K~atriya und einer Südrafrau bezeichnet1), wie ja überhaupt rlie 
Verzeichnisse der Mischkasten fortwährend zeitgemässe Erweiterungen 
erfuhren und z. B. in einer modernen Liste derselben auch die• 
englischen Soldaten figuriren, die als Nachkommen eines 'l'uru~ka 
und einei· Sudrafrau direkt vor den Menschenfressern (manu1yyabha
k~aka) kommen. 2) Als weitere Belege für das problematische 
,Y esen der Yier vm·i;w macht S. den unbestimmten, schwankenden 
Charakter der Regeln über das Connubium zwischen den Ständen 
Und der Speise- und Trankverbote und die häufige Betonung des 
Gewohnheitsrechts (äcära) geltend; das Standesinteresse der Brah
manen , das ihre ganze Schriftstellerei so stark beeinfiusst , mani -
festirt sich besonders deutlich im Criminalrecht und in den Be
stimmungen über die pan$ad, die offenbar den modernen Kasten
ausschüssen entsprechen, welche aber keineswegs aus gelehrten 
Brahmanen bestehen, wenn auch oft ein Brahmane darin die Haupt
rolle spielt. So wird überhaupt das ständische System der Rechts
bücher, weit entfernt davon uns den geschichtlichen Hintergrund 
für die moderne Entwickelung des Kastenwesens zu bieten, vielmehr 
durch die Betrachtung der heutigen Verhältnisse erst in das rechte 
Licht gerückt. Offenbar bestanden schon ganz ähnliche Verhältnisse 
wie in der Gegenwart, wo die Brahmanen kein geschlossener Stand, 
sondern ein ungeheures Conglomerat der verschiedensten Kasten 

1) Auch die Bezeichnung sacchiidnt geht speciell a11f Hirten und Barbiere, 
vgl. H. H. Wilson, Glossary 493, 

2) J. Wilson, Indian Caste 1, 70. 
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sind, ohne Connubiurn und Commensalitiit, rrchtlic:h und social 
durch eine tiefe Kluft getrennt, wfihrend von den K,atriyas und 
Vaisyas kaum der Name sich erhalten hat, in einzeh1en Fiillen 
die ebenso selten als verdiichtig sind, und unter den 8udras, so 
weit der Name überhaupt vorkommt, die vei·schiedensten nicht
brahmanischen Kasten, namentlich die ackerbautreibenden, verstanden 
werden. Ich erlaube mir hier eine Bemerkung aus den Berichten 
über die letzte Volkszählung 1) anzufügen, wo dargelegt wird, wie in 
Südindien hiiufig die Dynastenfamilien durch erdichtete Stammbilume 
zu K~atriyas befördert wurden. , This proce,,s may be seen in 
operation at the present day when any wcalthy man can ohtain 
from the obliging Brahman a statement of his desc:ent from some 
Aryan god or lwro ,md a heautifully plausible explnnation of the 
name of bis caste so as to make it appenr that it is not Draviclian 
but Aryan, and Aryan of a high class." 

Geht man his auf die vedische Litteratnr zmück, ,o tinc1et 
man zunächst in den BrähmmJa und Sutra wesentlich die gleichen 
Verhiiltnisse, wie ;-:_ im Anschluss an die bekannte Al,handlung 
Weber's im X. Hd. der Indischen Studien ausführt. Selbst Yiele 
von den }lischkasten werden dort schon genannt; ich erinnere 
daran dass auch die buddhistichen Quellen (len Khatfü, Pukkrn,n. 
Suta. Kirätn u. ,1. }Iischkasten. schon kPnnen. "\Y as die Ye(li,c hcn 
Sarphitas, insbesondere den Rigved,1, betrifft. so erscheincu darii1 
allerdings die rnr~ia noch auf einer primitinren Entwicklnng,,tufe 
als späterhin. Statt der Derivuta br,1lm1111.w, k,1°ati-i;11a oder ri?fan.7;a 
und vais;11a trekn in der Hegel noch cfü, älteren Formen bralmwn 
(m. und n.). r<?jun (l.\s·utra), ut:.f auf. und wa, noch wichtiger ist, 
variia kommt noch in sei1wr Gnmdbecleutnng vor. indem es den 
Gegensatz zwischen der wei,sen Hautfarbe der eingewamlerten 
Arier nnd der schwarzen Grcinwolmer bezeichnet. Es ergiebt sich 
hieraus. dass der Gebrauch des Plurals variia zur Bezeichnung 
der vier Stände secuncliir sein und der tiefgehen,de Gegensah zwischen 
den drei höheren Stünden ,mf der ,•inen. 11e11 t,uclrns auf Üer amleren 
Seite mlf' BassenverschieclenhPit beruhen wird. Doeh sind die Yicr 
Stände clem Rigveda schon lwkannt. _j,1 sie 1·eichen schon in die 
arische Periode zurück, da sie den vier Stünden des Zendavesta. 
namentlich die drei höhe1·e11 Stiinde den iranischen Priestern, Kriegern 
und Ackcrb,mem entsprechen. ;,,_ trifft hier mit Hnug. Kern und 
Ludwig zusammen. protestirt aber dagegen in dieser ,mch bei 
anderen Völkern. auftretenden stündischen Gliederung die Anfange 
des Kastenwesens zu erblicken: , des dnsses, oui, des ca,;tes, non." 
Andererseits hiilt er der ,mf das :Fehlen der Kasten im Yerla be
züglichen Argumentation von Zimmer~) clen Einwand entgegen 
dass das argumentum a silentio in diesem Falle wemg h'"weisen 

lJ Censns of lndia 1:3 (::IIadras) 21:J. 
2) Altindisches Leben 1 S?i ff. 
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könne. da von einer schon gelehrten Litteratur wie die vedische 
wenig brauchbare Aufschlüsse über das \Vesen und die Entwick
lung der Kasten zu erwarten seien. \Venn vartta im Veda noch 
nir:ht die Bedeutung "Kaste" hat, so kommt darauf nicht viel an, 
wenn es wahr ist dass es überhaupt nie diese Bedeutung gehabt hat 
oder doch erst spät dazu gelangt ist, indem man r1 i e v a r ti a mit 
den Jati, das altehrwürdige System der Stände mit 
den thats,iclllich vorhandenen Kasten identifieirte 
u 11 d a 1 t e e e b e r 1 i e f e r u n g e n 111 i t b e s t e h e n d e n V P r h ii 1 t -
11 i s s c n z n c in e 111 h y b r i d e n O r g an i s m u s v e r s c h m o 1 z. 
Das wahre Problem bestände darin, feshustellen ob wirkliche Kasten 
wie die J11t der Gegenwart, cfü, j11ti der Rechtsbücher scho11 in den 
vedischen Hymnen nachweisbar sind. ,, VoiL't ce qu'il faut cherclwr; 
autre chose est de savoir si la recherche sera fructueuse." 

Da die alte Litterntur uns keine bestimmten Aufschlüsse, 
keine zuverlässigen Traditionen über die Entstehung der Kasten 
zu hieten vennag, so bleibt nichts ührig als dü·ekt d. h. von dP11 
modernen Y crhältnissen aus an dieses Problem heranzuheten. Die 
bisherigen Lösungsversuche erklären die Kasten entweder ans 
snccessiven Berufsspaltungen oder aus R11ssenverschiedenheit. Die 
erstere Ansicht hat neuerdings besonders in Xestield einen lw
geisterten Anwalt gefunden. Ich i!rnpfohle sein gPistreiches , Caste 
:S:vstem" 1) der Beachtung der deutschen Fnchg,mossen, beschriinke 
mich aber hier darauf seine Detinition der Kaste anzuführen. ,A 
easte i~ a marriage union, <'lrawn from various trihes, in virtue 
of some industry, craft, or function which thcy possessed in eommon." 
(;egen diese Auffassung wie gegen die ähnlich,!, aber minder dog
matisch durchgeführte Berufstheorie von Tbhctson in s<1inem Report 
(Calc. 188B) wendet 8. mit Recht ein, dass nicht nm von (lPn 
Brnhmanen die verschiedenste11 Gewerbe und Berufe ,msg-c•iiht 
werden, sondern auch sonst jeder K;iste jedes C:cwPrhe nffP11 sh,ht, 
das uicht etwa religiöse Befleckung im Gefolge hat. nnd dass ,li<, 
Kasten, viel festere Verbünde als z. B. die G-illlen rlPs europäi,;chen 
:\Iittelalters. ihren \Virkungskreis auf chs gnme snciale LPhen <'J"

strecken und die intimsten Beziehungen des 1'riv,1tlebens 1·cg,·ln. 
Ehenso ,venig können aher die znhllosen Kasten Indiens nu.ssi;hliess
lich auf ethnologische Differrnzen zmiil'kgcführt wcrdPn, wie Risley 
in seinem verdienstlichen. ,mf umfa,senden anthropometrisd1c11 
:\Jessungen lieruhenclen \Yerk über <lie K,1sten in Bengalen nach
ztrn·eisen suchte. Risley~) unterscheidet unter den heutigen Kast,!n 
in Indien zwei Haupttypen: den arischen mit foingesclmittener 
Xase , langem und schma lern Gesicht. normal entwickelter Stirn, 
regelm,issio·en Ziiuen. hohem Gesichtswinkel. hellbrnuncr Hautfarlw 
n~cl anseh~1licher"' St~tur. die sich YOll lG:i,(1 cm. lwi den Ilm h-

1) Allahabad 1885. 
2) The Tri bes and Castes of Bcngal, Calc. 1892, 1, XXXII ff. 
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manen in Bengalen bis zu 1 'iL6 cm. hei den Sikhs im Punjab 
erhebt, und den dravidischen mit dicker und breiter Xasc, breitem 
und fleischigen Gesicht, groben Zügen. dunkler Hautfarbe und eiuer 
Körpergrösse von nur 156,2--162,1 cm. ,Den Drnvidiern ent
sprechen die vedischen Dasyus, auch die Sudras enthalten viele 
drayidische Elemente. Die Theorie von den }Iischkasten ist keine 
Fidion, sondern verdankt ihre Entstehung einem Princip der Rassen
kreuzung, das man bei dravidischeu Stämmen noch jetzt beobachten 
kann. So hängt nach Risley noch jetzt die socialc Stellung eines 
Mannes von der Breite seiner Nase ab (wörtlich). während nach 
Nestield ebenso innige ·wechselbeziehungen zwischen dem gesell
schaftlichen Rang und der yon ihm vorausgesetzten Stufenfolg~ 
der industriellen Entwickelung bestehen. Schon diese Gleichheit 
der Resultate beider Forscher bei so verschiedenen )._usgangspunkten 
erweckt Bedenken gegen die Theol'ie Risley, die auch von Barth1) 

entschieden bekämpft wird, u. a. mit dem Hinweis darauf dass 
„ie gar keine Rücksicht nimmt auf die Verschiedenheiteu zwischen 
den einzelnen Gruppen der Brahmanen, Kayasths u. s. w. , dir 
doch die eigentlichen Kasten sind. da sie keine Zwischcnheirathen 
unter sieh zulassen. 

Die wahre Quelle der modernen Kasten ist nach S. in dl'n 
alten Jati zu suchen, die den yiov11 und gente~ de~ klassischen 
Alterthums entsprechen und sich trotz fortwährender :'\Ietamorphosen 
in Indien im \V esentlichen erhalten haben, während ,ie bei den 
Griechen und Römern durch die Ausbildung eines geordneten 
Staatswesens zurückgedrängt wurden. Da das Kastenwesen eng 
mit dem Brahmanismus verknüpft ist, so muss es von den Brahmanen 
ausgegangen sein, die doch die Hauptvertreter der arischen Traditionen 
in Indien bleiben, und man muss es aus dem uralten Geschlechter
wesen der indogermanischen Völker herleiten, ,o sehr auch die 
Stammeintheilung der indischen Urbevölkerung nachmals darauf ein
gewirkt haben mag, wie überhaupt die einzigartige Entwickelung 
des Kastenwesens auf specifüch indischen Yerhältnissen beruht. 
Bei ihrer Einwanderung in Indien in Stämme , Geschlechter und 
Familien , wie auch schon in die drei grossen Stände der Priester. 
Adligen und des Volkes getheilt und bereits unter der Herrschaft 
religiöser Ideen und eines Priesterstandes stehend, stossen die Arier 
auf ein Volk inferiorer Rasse und werden durch die Unterjochung 
desselben in ihrer nationalen Exclusivität und ihren religiösen Vor
urtheilen bestärkt. Sie zerstreuen sich über das eroberte Land 
und bilden Dorfgemeinden, die hauptsächlich Yiehzucht treiben, 
wie aus Ausdrücken wie v!Jana, gotra hervorgeht. Anfangs nur 
durch Gemeinsamkeit der Abstammung verbunden, worauf z. B. 
die in der alten Litteratur oft erwähnten Brahmanendörfer hin
weisen, entwickeln sich mit dem F01·schreiten der Industrie diese 

1) Bulletin des Religions de rinde, Pnr. 1894, 7 5 f. 
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Dorfgemeinden vielfach zu Ge,verbsgenossenschaftell , wie auch 
Dörfer von Töpfern, Schneidern u. a. Handwerkern schon in der 
buddhistisehcn Litteratur vorkommen; auch die Handwerker mehrerer 
~achbardörfor schliessen sich zu Kasten zusammen. Zwischen den 
Ariern und den Ureinwohnern finden fortwithrencle :\Ii,;chungen 
statt; dieser neu entstandenen }lischbevölkerung und clrm Urein
wohnern werden die Gewerbe und Beschäftigungen überlassen, von 
denen die Arier ans religiösen Scrnpcln sich fernlrnlten. Anch die 
Sectenbildung und andere Spaltungen der verschiedensten Art führen 
znr Entstehung neuer Kasten. Der Seelenwandenmgsglauhe stellt 
die Rangordnung der Kasten fest und begründet sie auf die Thaten 
der :Menschen in einem früheren Dasein. Feber dem Ganzen schwebt 
die Theokratie der Brnhmanen. die alle Angriffe ,iegreich über
dauert nnd ihre specifischen Einrichtungen wie z. B. die Kinder
hochzeiten, das Verbot der vVittwenheiraten, yielfach auch bei den 
rohesten Stiirnmen zur Geltung gebracht haben, indem die sociale 
Stellung derselben sich nm so günstiger gestaltete, _je mehr sie 
sich dem Brnlmmnismu,-; niiherten. Den historischen Hintergrund 
bildet aber immer die uraltP Sfamnrverfassung. Die Pxog.1mischen 
und rnclogamischen Heirathsgesetze, die pedantischen Speiseregeln, 
die Unreiuheitsvorschrifteu, die 'I'oteumalzeiten, die Ausschliessung, 
die Kastengerichte u. a. typische Institutionen des indischen Kasten
wesens finden ihre Parallelen nnch bei anderen indogpnnanischen 
Yölkern. 

Das Xene ii1 den feinen Untersuchungen s.•s Jip,-,teht. wiP auch 
Barth in seiner zustimmenden Beurtheilung dersellJcu 1) hervorhebt, 
namentlich in dei· sorgfältig durchgeführten Unterscheidung zwischen 
den vai·iw nncl den jäti; S. studiert die Entwickelung der letzteren 
und führt ~ie bis auf die indoo-ermanische UrzPit zurück. wilhrend 
man hishe1· gewöhnlich in ~llzu wörtlichP1n Anschlu,-;s an die 
Theorien der RechtsbüchPr sich überwiegend rnit den vm-iw be
schäftigt hatte. ·wie wenig das c11turvar~1;1Ja sieh mit dem modernen 
Kastenwesen deckt, hatten schon längst besonders deutlich die mit 
den Volks1.iihlungen in Indien betrauten englischen Bemnten empfun
den und hieraus auch schon auf rlas Bestehen ühnlicher Verhült
nisse wie die heutigen in der Vergangenheit geschlossen, wie aus den 
von E. Schhlgintweit in dieser Zeitschrift mitgetheilten Aeusserungen 
in den Census Reports für 1872 hervorgeht.") In den Census 
Reports für 1891'>) wird auf die vier variia überhaupt fast gar 
keine Rücksicht mehr genommen. ,.\ueh aus der alten Litteratnr 
lassen sich für clif> frühe Entstehung cler modernen Einrichtungen 
noch manche andere Belege ausser den von S. so geschickt vcr
wertheten gewinnen. Dass schon sehr alte Autoren cliP BarbierP 

1) J. C. 76-8(). 
2) ZDMG. 33, 552-579. 
ß) 7, 142ff.; 11, 160ff.; 13, 209ff; 26, Hff. u. s. w. 

Bd. L. 
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und Hirten neben den düsa. für ~udras erklären. wurde bereits 
erwähnt: mit der Theorie welche das däs.11am als' einen character 
indelebilis bezeichnet, der selbst dem von seinem Herrn emancipirten 
Sudra nach wie vor anhaftet (M. 8, 414), ist diese Auffassung 
kaum vereinbar. Nach Vi. 2, 14 (ähnlich Gant. 10, tiO) soll der 
Sudra durch sarvasilpäni seinen Lebensunterhalt gewinnen. Xach 
Parasara 2, 14 (Bibl. Ind. ed. 1, 435) soll er sogar ganz die 
nämlichen Beschäftigungen betreiben wie der Yaisya, niimlich den 
Ackerbau, Handel und das Handwerk. Dem Vai:jya werden sonst 
als Hauptbeschäftigungen gewöhnlich Yiehzucht, .\ckerbau und 
Handel zugewiesen; dass aber diese heterogenen Erwerbsarten in 
"Wirklichkeit von ganz verschiedenen, nm theoretisch als Standes
genossen aufgefassten Leuten practicirt wurden, zeigen die Smrtis 
selbst durch die besonderen Vorschriften , die darin für die gopu. 
pasupala, lectr:~al:,a, ardh(tStrin, vati~'j n. s. w. gegeben werden. 
Auf die durch ihre Unbestimmtheit charakteristische Bezeichnung 
der Vaisyas als "Hausherren" gahapati· in der lmddhistischen 
Litteratur hat schon S. hingewiesen. Die k:~cdri'ya kommen be
kanntlich in der Palilitterntm als lchattiya häufig vor: so ist 
Buddha selbst ein khcdtz;lja, und die reichen und vornehmen lchatt(lfu 
werden sogar über die Brahmanen gestellt. ~o in dem Ausdruck 
lrhattiyabrahma~iada;IJO (Jatakas 1, 326). Dagegen treten sie in 
der Profanlitteratur ganz zurück: so ist es bezeichnend dass sie in 
eineiu fast ausschliesslich von Dynastien und blutigen Thronstreitig
keiten handelnden Geschichtswerke wie die Rajatara11gir)I fast gar 
nicht erwähnt werden, während dagegen die rü_japutra, die Radseh
puten der Gegenwart, häufig darin vorkommen, so 7, 48, wo sie 
unter den Truppen an erster Stelle genannt werden, 7, 325, 4&8. 
wo sie eine bewaffnete, täglich ihren Sold empfangende Leibwache 
des KönigR bilden, 7, 360, wo sie als berittene Kriege1; hayäroha 
erscheinen. In der l\Iärchenlitteratur, z. B. in der Sukasaptati, 
kommen die rajapiltm auch als friedliche Grundeigenthümer vor. 
Bekanntlich betrachten sich die J:,adschputen selbst als Ksatriyas, 
während die Brahmanen sie für Sudras erklären, unter Berufung 
auf die Sage von der Vernichtung der K~atriyas durch Para:jurama. 
:Man wird den Brahmanen diese Stellungnahme nicht zu sehr ver
denken dürfen, wenn man bedenkt wie fragwürdig die Herkunft 
vieler Radsehputen ist. So pflegen noch jetzt die Htiupter eines 
Aboriginerstammes, wenn sie sich zu Gutsbesitzern emporgeschwungen 
haben, sich selbst zu Radsehputen zu creiren mit Hilfe eines Brah
manen, der ihnen einen mythischen Stammvater verschafft, eine 
wunderbare Familiengeschichte für sie erdichtet und entdeckt dass 
sie zu irgend einem unbekannten Geschlecht aus dem grossen 
Radschputenstamme gehören. 1) Schon die Smrtis warne,n vor dem 
Aufenthalte in einem Reiche, dessen Herrscher dem Su.drastandc 

1) Hislcy 1. c. 1, XVI. 
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angehören (}I. 4, 61: Vi. 71. 64), offenbar fand schon im Alter
thum ein fortwährender "\Yeehsel statt, durch den die verschiedenstell 
Stlimme nach einande1· zur Herrschaft oder wenigstens zu Grund
besitz gelangten. Es konnte nicht ausbleiben, dass diPselben si<:li 
gegenseitig befehdeten, oder doch keine Gemeinschaft mit einarnlel" 
hielten. Manche der zahlreichen Gruppen, in die jetzt die Radseh
puten zerfallen. sind recht alt: so kommen die weit vrrbreitrtPn 
Bais-Radsehputen als Yifa schon bei Asoka, als Fei-she hei Hiouen -
Thsang vor 1). diP ChandarbansI-, SuryrtbrtnsI-, Cauhan-, Prtramäl"-, 
Rähtor-. Sengar- u. n. RadschputenstümmP der GegPnWaJ"t ent
sprechen den (}andracw_n..fin, S11r·.11avru_nsin, Caharnanu, Paramara. 
Bü.;1,tm.k17_ta. Se1igara n. s. w. der Tnschriften und der Sanskrit
litternhu-. Endlich auch die Brahmanen. <ler geschlossem,tr urnl 
hochmüthigste der Yicr Stände, übten al~ grlwstlw (.i. gfrhasth) 
nicht nur die Yernchiedensten Bernf P aus, sondern zerfielen nucl1 
schon in iihnliche besondere Kasten wi,, jetzt. Zunüchst giebt ps 

lokale Uruppen wiP die Kanauj-, Gaur-. K\mkarn,sth-. Tailanga
n. a. Brahmanen, die nach einem bekannten Sloka in diP 5 Garn}a
und ,5 Urnvi(}a-Gruppen einzutheilen würen. Das hohe A ltur die;.,er 
lokalen Gruppirung crgiebt sich. worauf Bühler mich <'innrnl auf
merksam machte. aus den Jät[tkao: dort ist namentlich sc>hr hiiutig 
von ndiccabräh1;wiyahila die Rede 2). entsprechend r1Pn ,ietzigc;1 
Audich-Brahnmnen. Ein zweites Eintheilnngsprincip bcrnht auf dl·111 
Vedastudium. und wir heutzutage die YajurvedI,, :\Jadhyandins. 
}faitra.rn1_11s, Rigveclis, Apa~tnmbs, A.pastamba-Hairai_1y,tkdis u. s. w. 
durch den :Mangel des Connubiums oder wenigstem, ,ln Commen
salitiit geschieden siml, sn wird schon in den Smrtis nrn1 Inschriften 
auf rlie Einthcilung (ler Brahmanen nach süklul nml t'W 0a,y11 

besondere, Gewicht gelegt. }Iit de11 ihn'r Herkunft oder Be
schäftigung wegen verachteten Kmp}-Gohtks und 1':mp),, ,len U,ihas. 
Gangaputras, Mahäl}l"alnnm;as u. a. nicht als voll g(!ltendcn Br:ih
manenkasten der Gegcnwai-t lassen sich diP KmJ(j.a nnrl Golaka. 
die Devalaka u. s. w. der Smrti, vcrglt•ichen. Durchkreuzt werden 
diese u. a. Eintheilnngen von drn Gotrns, diP hesonde1·s für d,1, 
Eherecht wichtig sind, indem Heirathen zwischen :\Iitgliedern ,ks 
nämlichen Gotrn heute e bPnsn wenig als im Alterthum znge lassen 
werden. 3) 

Dass die Juti nicht durch eim, Heihe sn<:cessiver Spaltnngl'n 
aus den i:rn-iw. hervorgegangen sind, sondern nnabhängig von den
selben bestanden haben, beweist auch das V nrkommen vieler modenwr 
Kastennamen in dn 8anskritlittPratm, mau vergleiche 4): 

11 Bühler ZDMG. 40, 137. 
2) Jatakas 1, 34:l, 373, 406, 431, 436, 450, 494, ü05 tl. s. w. 
3) Vgl. mein ,.Recht und Sitte" 6 2 f. 
4) Quellen, a) für die modernen Bezeichnungen: die Census Reports für 

1891, der Bombay Gazetteer, Risley's „Tribes and Castes of Bengal"; b) für 
die Snnskritnamen: die SmitiS und die beiden Epen, die Petershurger \Viirtcr-

33 * 
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Moderne Kasten. 

Ahir 
Barui 
Bhil 
Brahmakshatri 
Burud 
Chamär 
Chandäl 
Charan 
Chitrakar 
Dh1var 
Dhobi: 
Gandhabanik, Gandha-

banya 
Gond 
Gwäl 
HalI 
.Tangam 
JogI 
,JoshI 
Kaibarta, Kevat 
J\aran, Karnam 
Kayasth 
Kasar 
Kirar 
Kumbhär 
Kunb1 
Lollar 
Louärl 
}fälf 
Meo 
}Iodak 
Napit, Nhav1 
Nartak, Nar, Nat 
NilarI 
Parbhu 
Rajak 
Rajput 

Sanskritname. 

.lbhrra 
Varaji:vin 
Bhilla 
Brahmak~atn, 1) 

Buru<_la 
Carmakära 
Car;i<_lala 
CaraiJa 
Citrakara 
Dhi:vara 
Dhavaka 
Gnndhavar;iij 

GOf.l(}ll 
Gopäla 
Halin 
.failgama 
Yogin 
.Jyoti~in 
Kaivarta 
Kantl}a 
Kayastha 
Karpsyakarn 
Kirata 
Kumbhakära 
Kut,umbin") 
Lohakära 
Laval}akarin 
1fälin 
:Meda 
}Iodaka 
Napita 
Nartaka, Nata 
:N1hkarin 
Prabhu 
Rajaka 
Rajaputra 

Beschäftigung, Nationalität 
oder Religion . 

Hirten 
Bctelpflanzer 
Diebe (Aboriginer) 
Ca pi talisten 
Korbnrneher 
Gerber u. Schuhmacher 
Kehrer 
Sänger 
}faler 
Fischer 
,Väscher 
Parfömeriehänc1ler 

Ahoriginer 
Hirten 
Ackerknechte 
' Sivaiten 

Asketen 
Astrologen 
Fischer 
Schreiber, Hechner 
Schreiber 
Gloe kengiesser 
Aboriginer 
Töpfer 
Bauern 
Schmiede 
Salz bereiter 
Giirtner 
}li:;chvolk("?) 3J 
Conditoreu 
Barbiere 
'l'änzer, Schauspieler 
Indigofärber 
Schreiber 
\~läscher 
Landadel 

biicher, H. H. 'Wilson·s „Glossarv of Judicial an<l Revenue Terms'' un<l die 
Kastenverzeichnisse in Colebrook~'s Ess. 2, 157-liO (ed. Cowell), J. Wilson's 
„Indian Caste" und Sir M. Williams' ,,Hinduism." Die lleschäftigung ist nach 
<lern meist aus dem Sanskritnamen ersichtlichen ursprünglichen oder Haupt
gewerbe angegeben. 

1) Epigraphia Indica 1, 118. 
2) Die Richtigkeit dieser Ableitung wird durch P. kuturnbt „a lande<l 

proprietor, a man ofproperty'' (Childers) bestätigt, vgl. lcuturnbiyalmla Jat. 1, 224. 
3) Vgl. Hunters Gazetteer of India 9, 41 !l. 
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Moderne Kasten. 

Sabar, Sanu
Sankhärl 
Sonar 
Sutär 
Suvarna1mnik 

Tämbull 
Täntl, Tantubäya 
Tell 
Vaidya. Baidya. Vaidu 
Yani, Banya 

Sanskritname. 

Sahara 
Sai1khakärin (-kära) 
Suvan;akära 
Sutrndhära 
8 u van.rn vai;iij 

Tämbulin 
Tantrin, Tantuväya 
'l'nilin 
Vaidp 
Vm.üj 

lleschäftigung, Natio1rnlitiit 
oder Religion. 

Ahoriginer 
:Muschelarbeiter 
GoldschmiedP 
Zimmerer 
Goldschmiede. 

B,mquiers 
Detelverkiiufer 
V{eber 
Oelmüller 
Aerzte 
Händler. 

Die vorstehende Aufz[ihlung, die sich leicht erweitern lies~,·. 
umfasst Yiele der volkreichsten Kasten der Gegenwart, die wie die 
Ah1rs, Bhils, Chmnärs, Chandals, Gonds, Gwäls, Kaibartas, Kayasths. 
Kunb1s, MäHs, Radsehputen, Telis, Vanls u. a. nach :Millionen zählP11 
(nach der letzten Volksz[ihlung) und in eine Menge von Unter
kasten zerfallen. zwischen denen kein Connnbium besteht. Da, 
Vorkommen so · vieler moderner Kastennamen in dPr Sanskrit
litteratur ist um so bedeutsamer al, ein grosser Theil derselbe11 
ihres persischen oder arnLischen 1Trsprungs wegen überhaupt ausser 
Betracht bleiben muss und als manche BezPielmungen (Kirüta, 
Kaivarta. Gopäla, CaiJqäla, V,11Jij) sich schon in dem berühmtP11 
:30. adhy. des weissen Yajurveda 1) finden. Nach und nach wunlP 
auch für jede Kaste ein besonderer Stammbaum aufgestellt. wen11 
auch die Ang,1ben der Smrtis - besonders ergiebig ist 1.;~an:1s. 
nach der im Dhs. enthaltenen Ausgabe, nach der uugcdrnckten HP
cension in 7 adh., und nach den Citaten - über die Herkunft d„r 
":\Iischkasten" weit auseinander gehen. 

i\Ian könnte nun sagen, der Name üllein tlme nichts zur 8,l<.:lw, 
es müsse vielmehr nachgewiesen werden dass auch die Org,rnisation 
der alten Jat1: die gleiche gewesen sei wie bei den heutigen _j(U. 
Diesen Nachweis hat jedoch schon S. insofrrn geliefert als er mit 
Recht eine Vertauschung zwischen den vari:w und jati annimmt. 
welche uns Lerechtigt die Angaben der Smrtis über die Gestaltunl'· 
der vaqw im \V esentlichen auf die Jati zu ü bertrngen. Ge her 
die Stellung und die Pflichten der :Mischkasten äussern sich di„ 
Smrtis allerdings nur wenig, doch entwirft M. 10, /'il-5G ei1w 
interessante Schilderung· von rler Lebensweise der U,mdäla und 
Svapaca, die gerade ,;ie die 1lhärs u. a. "depresset1 c-:t~tes" der 
Gegenwart ~mssPrh,1lh der Dörfer wohnen mussten. YOn der Hi11-
richtung der Verbrecher u. dgl. nrachteten Gewerben lobernl und 
durch ihre Berührung Befleclrnng bewirkend, wesshnlh siP nad1 

1) Vgl. dazu Zimmer, Altind. Leben 425-428; ,T. \Vilson, l11di,rn 
Caste 1, 126-132. 
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M. 10, 55 ci!tnitä t·l7.jasilsanai{1 sein sollen, gerade wie noch 
neuerdings nach Bühler ad h. 1. die niedrigsten Kasten in Gujerat 
ein Horn tragen mussten. Die 1Ii~chkasten werden in der Regel 
als _jati· bezeichnet, so M. 10, 11, 18, 26, 27, 35, 40, 41, 4:3, 45. 
64, ~16, 97, viel seltner kommt der Ausdruck var,:w vor, so }I. 10, 
27, 31. Sonst ist von der Stellung der Jcrti namentlich beim 
Gerichtsverfahren und im Gesellschaftsrecht die Rede 1), auch bei 
der Ausstossung aus der Kaste (z. B. patati jatita[, }I. 10, 97: 
jatiblirar(lsakara Vi. 38), bei der Seelenwanderung (z. B. utkr,q.tü111 
Jatiin ainute 11. 9, 335) u. 8. w. Der König soll die Rechte dei· 
jati, der Länder und der Geschlechter (lcula) schützen (Gant. 11. 
2f); M. 8, 46 u. a.). Das häufig neben J11ti vorkommende srei:ii 
wird definirt als eine Genossenschaft von Leuten gleicher oder 
,mch verschiedener Jäti, die das nämliche Gewerbe treiben (Ratn. 
179; }Iit. 138), also eine Zunft oder Gilde, ebenso wie die meisten 
Kasten der Gegenwart. Verwandte Ausdrücke, die theils auch 
auf merkantile und industrielle, theils mehr auf religiöse ode1· 
militärische Vereinigungen oder auf lokale Gruppen~) gehen. sind 
ga1J,a, puga, varga, vrüta, samuha u. a. An der Spitze dieser 
Vereinigungen stehen die mahattarna, mukhya, entsprechend den 
}Iehtar, Naik, Pätil, SvämI, Guru u. s. w. der modernen Kasten. 
Die Vorsteher üben als unterste Instanz die Gerichtsbarkeit inner
halb ihrer Kaste ,ms und können die Ausstossung eine, unwürdigen 
:Mitglieds verfügen; Streitigkeiten zwischen den Y orstehern und 
den übrigen Mitgliedern der Kaste soll der König schlichten 
(Brh. 17, 17-20). Beispielsweise erwähnen die Smi;-tis uncl Com
mentare die Zünfte und Innungen der Krmfleute, Geldverleiher, 
Pferdehändler, Betelverkäufer, Handwerker, \Veber, Schuhnmcher, 
Maler, Soldaten, Räuber, :Musikanten, Schauspieler, Tänzer, Gaukler 
u. a., die Religionssekten der Pasupata, K~apa1:mka n. a., die ört
lichen Vereinigungen der Dorf- , Stadt- und \Valdbewohner. Die 
Uebereinstimmung dieser Gruppirungen mit dem Kastenwesen der 
({egenwart bedarf keiner Ausführung. 

Für U ebersetzungen aus dem Sanskrit ergiebt sich das Resultat, 
dass es am besten sein dürfte vari:w künftig nur mit "Stand" zu 
verdeutschen, wenn auch schon die Smrtikäras mit der Vermischung 
der Stände und der Kasten vorangegangen sind. 

1) ,,Recht und Sitte" 2, 111, 135-137. 
2) W. Foy, D. königl. Gewalt nach d. altind. Rechtsb. (Leipz. 18ß5J 20 Anm. 

deutet an dass „die durch [ja'(W bezeichneten Verbände auch Dorfversammlungen 
sein könnten." Die Richtigkeit dieser Ansicht wird durch die Commentare be
stätigt. So bemerkt der VIra.m. 40 zu Brh. 1, 28: gaiwiabclal,t pi7gapai·yüya{t; 
vgl. 38 pügii{t sarnühül,, 1 bhinnajüt'ini,1}i bhinnav7"tttni1'n ekastlurnavüsinii1_n 
grärnanaga1·1,clisthiinärn I Auch die Mit. zu Y. 2, 187 erklärt gaiw mit griirnii
<bjanasarn1rha. Sonst wird es allerdings meist auf Innun~en von Handwerkern, 
Kaufleuten u. dergl. bezogen. Dass die Dörfer nach aussen hin eine Einheit 
bildeten, un1erliegt keinem Zweifel, vgl. iiber die Dorfvorsteher „Recht und 
Sitte" 134ff. 
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